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Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft Einartshausen 

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Einartshausen gibt hiermit bekannt, 
dass der Reinertrag der Jagdnutzung für das Jagdjahr 2024/2025, gemäß dem 
in der Genossenschaftsversammlung am 28.03.2025 gefassten Beschluss, 
verwendet wird. Auszahlungsanträge aus dem Reinertrag der Jagdnutzung 
sind nach § 10 Abs. 3 Bundesjagdgesetz binnen einem Monat nach der 
Bekanntmachung schriftlich oder mündlich zu Protokoll des Jagdvorstandes 
geltend zu machen. Die Niederschrift liegt gemäß § 9 der Satzung bei der 
Jagdvorsteherin Anne Brouwer, Oberwaider Hof 1, 63679 Schotten-
Einartshausen zur Einsicht der Jagdgenossen bis zum 15.02.2026 öffentlich 
aus. Eine vorherige Terminabsprache ist erforderlich. 

Schotten-Einartshausen, den 20.01.2026 

gez. Anne Brouwer (Jagdvorsteherin) 
 

 


